
RICHTLINIEN 

über die Gewährung von Zuwendungen 
der Stadt Traunreut an Sportvereine 

zum Unterhalt von Vereinssportanlagen 

§ 1 Allgemeine Fördervoraussetzungen 

Traunreut 

Gefördert werden Traunreuter Sportvereine mit Immobilien und Anlagen (Besitz oder 
Eigentum) . 

Die bisherige Förderung der Sportplatzpflege entfällt. 

§ 2 Antragstellung 

Ein Zuschuss wird nur auf Antrag gewährt. Der Zuschussantrag ist schriftlich bei der 
Stadt Traunreut auf dem dafür vorgesehenen Formblatt (aktuelle Vordrucke im Internet) 
zu stellen . 

§ 3 Antragsfrist 

Der Antrag für ein Kalenderjahr muss vollständig mit allen Angaben und Anlagen 
spätestens bis zum 29 .04. des jeweiligen Jahres bei der Stadt Traunreut eingehen um 
berücksichtigt werden zu können. 

Die Antragsunterlagen müssen Folgendes enthalten: 

- Antragsformblatt 

- Grundstücksverträge (sofern aktuelle Verträge noch nicht vorliegen) 

§ 4 Berechnungsgrundlage 

Das Gesamtbudget beträgt 40.000 EUR und berechnet sich nach folgendem 
Verteilungsschlüssel: 

a) Platz und Sportstätten bzw. Vereinshäuser 

Summe: 26.000 EUR Verteilungsschlüssel: 65 % 



Traunreut 

Berechnungsmodus der Jahreszuschussanteile nach qm: 

Anlage Größe 
Punkte/ 

Einheit qm 

Sporthalle 
ab 200 qm 100 Raumhöhe bis 4,5 m 

Gymnastik-, Fitnessräume ab 100 qm 50 
Sonstiqe Innenräume (nur sportl. genutzt) ab 100 qm 50 

Berechnungsmodus der Jahreszuschussanteile nach Anzahl der Sportstätten : 

Anlage Größe 
Punkte/ 

Einheit Anzahl 
Fußballfeld groß mind. 5.500 qm Spielbetrieb 7.000 
Fußballfeld klein Mindestgröße 2.000 qm 3.000 
Hundeübungsplatz Mindestgröße 5.500 qm 5.500 ( 
Kunststoffsportflächen Mindestgröße 5.000 qm 3.500 
Tennishallenplatz 2.000 
Tennisfreiplatz 1.000 
Schießanlage mit Lüftung 1.000 
Keqelanlaqe 1.000 
Schießanlage ohne Lüftunq 250 
Beachvolleyball 250 
Boqenschießanlaqe 250 
Allwetterplatz 100 
(Hand-, Basketball , Bolzplatz, Trendsport ... ) 

Stockschießanlage je Bahn 100 

b) Mitgliederzahlen (ab 21 Jahre) 

Summe: 14.000 EUR Verteilungsschlüsse/: 35 % 

§ 5 Inkrafttreten 
Die Richtlinien treten ab 01 .01 .2016 in Kraft. 

Klaus Ritter 
Erster Bürgermeister 

-2 




